
  Baunatal,

Name und Anschrift des Vereins:

Stadt Baunatal
Bürgerbüro  
Marktplatz 14
34225 Baunatal 

Schriftlicher Antrag zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach  
§ 30 a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 

Es  wird bestätigt, dass der o. g. Verein entsprechend die persönliche Eignung der 
nachfolgend aufgeführten Person zum Zwecke  einer  ehrenamtlichen  Beaufsichtigung, 
Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger anhand eines Führungszeugnisses 
nach § 30 a Abs. 1 Nr. 2 b BZRG zu überprüfen hat. 

geb. ,  

wohnhaft in , ist aufgefordert, ein  

Führungszeugnis nach § 30 a BZRG zum Zwecke der ehrenamtlichen Tätigkeit in dem o. g. 
Verein vorzulegen. 

Hiermit wird bestätigt, dass vorstehender Antragsteller/in keine Aufwandsentschädigung von 
Seiten des Vereins erhält. 

Wir bitten um Übersendung des Führungszeugnisses an den Antragsteller (Belegart NE).  

Unterschrift des Vereinsvorsitzenden 

Hinweis:  
Laut  Erlassen  des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kann eine 
Gebührenbefreiung für Führungszeugnisse gewährt werden, wenn 
a) Mittellosigkeit besteht oder b) ein besonderer Verwendungszweck vorliegt. 
Ein besonderer Verwendungszweck liegt z. B. bei  ehrenamtlicher  Tätigkeit  als Lesepate, 
Erziehungslotse, im Bereich der Kinderbetreuung (z. B. Sportverein) oder  im freiwilligen 
Polizeidienst vor. Führungszeugnisse für hauptamtliche oder berufliche Tätigkeiten  sowie 
ehrenamtliche Tätigkeiten mit Aufwandsentschädigung sind mit 13,00 Euro gebührenpflichtig. 


Schriftlicher Antrag zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG)   
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Schriftlicher Antrag zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach § 30 a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 
  Baunatal,
Datum
Name und Anschrift des Vereins:
Stadt Baunatal
Bürgerbüro  
Marktplatz 14
34225 Baunatal 
Schriftlicher Antrag zur Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses nach  
§ 30 a Abs. 2 Bundeszentralregistergesetz (BZRG) 
Es  wird bestätigt, dass der o. g. Verein entsprechend die persönliche Eignung der 
nachfolgend aufgeführten Person zum Zwecke  einer  ehrenamtlichen  Beaufsichtigung, 
Betreuung, Erziehung oder Ausbildung Minderjähriger anhand eines Führungszeugnisses 
nach § 30 a Abs. 1 Nr. 2 b BZRG zu überprüfen hat. 
geb. 
,  
wohnhaft in 
, ist aufgefordert, ein  
Führungszeugnis nach § 30 a BZRG zum Zwecke der ehrenamtlichen Tätigkeit in dem o. g. 
Verein vorzulegen. 
Hiermit wird bestätigt, dass vorstehender Antragsteller/in 
keine
 Aufwandsentschädigung von 
Seiten des Vereins erhält. 
Wir bitten um Übersendung des Führungszeugnisses an den Antragsteller (Belegart NE).  
Unterschrift des Vereinsvorsitzenden 
Hinweis:  
Laut  Erlassen  des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport kann eine 
Gebührenbefreiung für Führungszeugnisse gewährt werden, wenn 
a) Mittellosigkeit besteht oder b) ein besonderer Verwendungszweck vorliegt. 
Ein besonderer Verwendungszweck liegt z. B. bei  ehrenamtlicher  Tätigkeit  als Lesepate, Erziehungslotse, im Bereich der Kinderbetreuung (z. B. Sportverein) oder  im freiwilligen Polizeidienst vor. Führungszeugnisse für hauptamtliche oder berufliche Tätigkeiten  sowie ehrenamtliche Tätigkeiten mit Aufwandsentschädigung sind mit 13,00 Euro gebührenpflichtig. 
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